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Anforderungen an die Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung eines vom Anlagenbetreiber mit der Klage an-
gefochtenen Umweltinformationsbescheides im über-
wiegenden Interesse des Informationsantragstellers

Leitsatz

Für die Anordnung der sofortigen Vollziehung eines vom Anlagenbetreiber mit der Klage an-
gefochtenen Umweltinformationsbescheides im überwiegenden Interesse des Informationsan-
tragstellers gelten die gleichen Anforderungen wie für den Erlass einer einstweiligen Anord-
nung auf Zugänglichmachung der Informationen vor Abschluss eines Klageverfahrens. Das
überwiegende Interesse eines Beteiligten setzt voraus, dass diesem unter Berücksichtigung
des Zwecks des Umweltinformationsgesetzes ohne den vorzeitigen Informationszugang unzu-
mutbare Nachteile drohen. (Rn.4)

Orientierungssatz

Unzumutbare Nachteile drohen dem Nachbarn einer emittierenden Anlage, der Umweltinfor-
mationen zu dieser bestehenden Anlage begehrt, nicht schon deshalb, weil er in einem immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren Einwendungen gegen eine neue größere An-
lage am bisherigen Standort erhoben hat, deren Erörterung ansteht.(Rn.9)

Verfahrensgang

vorgehend VG Frankfurt (Oder), 14. Oktober 2013, 5 L 196/13, Beschluss

Tenor

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Frank-
furt (Oder) vom 14. Oktober 2013 wird zurückgewiesen.

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der außer-
gerichtlichen Kosten der Beigeladenen.

Der Wert des Beschwerdegegenstandes wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Gründe

1 Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

2 Dabei kann dahinstehen, ob der Antragstellerin die von ihr begehrten Umweltinformatio-
nen aus dem Bescheid des Antragsgegners vom 19. Dezember 2012 in der Fassung vom
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14. Januar 2013 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 28. März 2013 durch
die versehentliche Übersendung der Vorgänge zur Akteneinsicht im Klageverfahren be-
reits mit erledigender Wirkung zugänglich gemacht wurden. Dafür könnte entgegen den
Angaben ihres Verfahrensbevollmächtigten sprechen, dass sie sich sowohl im erstin-
stanzlichen Verfahren als auch in der Beschwerdebegründung auf Einzelheiten aus die-
sen Vorgängen bezogen hat (S.16 der Beschwerdebegründung), die sie nur im Wege der
Akteneinsicht erfahren haben kann. Unter diesen Umständen wäre ein anzuerkennendes
Rechtsschutzbedürfnis für das Begehren gem. §§ 80a Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 i.V.m. 80
Abs. 5 Satz 2 1 Alt. VwGO, die sofortige Vollziehung des vom Beigeladenen mit der Kla-
ge angegriffenen Umweltinformationsbescheides anzuordnen, entfallen. Der Frage, ob
darüber hinaus durch die Akteneinsicht im Klageverfahren die Erledigung der Hauptsa-
che eingetreten sein könnte, weil die Beigeladene ihr Rechtsschutzziel nach Zugänglich-
machung der Informationen nicht mehr erreichen kann, wird das Verwaltungsgericht im
Hauptsacheverfahren näher nachzugehen haben.

3 Unterstellt der Senat für das Beschwerdeverfahren, dass sich das Begehren noch nicht
erledigt hat, rechtfertigt das für die Überprüfung der Entscheidung maßgebliche Be-
schwerdevorbringen (§ 146 Abs. 4 Satz 3 und 6 VwGO) keine Änderung des angefochte-
nen Beschlusses.

4 In der Rechtsprechung des Senats ist geklärt, dass das Zugänglichmachen von Umwelt-
informationen im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes zur Vorwegnahme der Haupt-
sache führt und deshalb nur dann angeordnet werden kann, wenn anderenfalls schwe-
re und unzumutbare Nachteile drohen, die nachträglich durch die Entscheidung in der
Hauptsache nicht mehr beseitigt werden können. Insofern bedarf es der Prüfung im je-
weiligen konkreten Einzelfall, bei der auch die mit dem Umweltinformationsgesetz ver-
folgten Zwecke einzubeziehen sind (vgl. Senatsbeschluss von 12. November 2012 – 12 S
54.12 – LKV 2013, 268, juris Rn. 3).

5 Diese Grundsätze hat das Verwaltungsgericht zu Recht auch für die Gewährung vorläu-
figen Rechtsschutzes in einem mehrpoligen Rechtsverhältnis herangezogen. Die Anord-
nung der sofortigen Vollziehung eines Umweltinformationsbescheides im überwiegen-
den Interesse eines Beteiligten (vgl. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO) setzt voraus, dass
dem Antragsteller ohne den die Hauptsache vorwegnehmenden vorzeitigen Informa-
tionszugang schwere und irreparable Nachteile unter Berücksichtigung des Gesetzes-
zwecks im vorbeschriebenen Sinn drohen (vgl. auch OVG Schleswig-Holstein, Beschluss
vom 17. April 2007 – 4 MB 7/07 –, juris Rn. 4). Der Beschwerde kann insoweit nicht ge-
folgt werden, dass allein die Rechtmäßigkeit der Verfügung und die Zwecke des Umwelt-
informationsgesetzes dafür heranzuziehen sein sollen, welche Nachteile durch die ver-
zögerte Zugänglichmachung eintreten. Vielmehr bedarf es eines spezifischen Interesses
des Beteiligten; er muss geltend machen können, dass das Abwarten des Ausgangs ei-
nes Hauptsacheverfahrens für ihn unzumutbar ist. Auch dass der Faktor „Zeit“ allein ge-
eignet wäre, eine solche Bewertung stets zu rechtfertigen, ist – unabhängig davon, dass
die Bedeutung dieses Faktors nicht ohne die Qualität der einzelnen Informationen und
den Zusammenhang, in dem ihre Zugänglichmachung begehrt wird, ausreichend beur-
teilt werden kann (vgl. dazu OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 23. Mai 2011 – 8
B 1729/10 – DVBl. 2011, 968, juris Rn. 13) – unzutreffend. Die verzögerte Erlangung von
Umweltinformationen führt nicht zwingend dazu, dass die mit der Zugänglichmachung
verbundene Transparenz für die Kontroll- und Meinungsbildungsfunktion beeinträch-
tigt wird oder verloren geht. Die zuständigen Behörden können die infolge eines Rechts-
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schutzverfahrens verzögerte Zugänglichmachung nicht dazu nutzen, sich ihrer Prüfungs-
und Überwachungsfristen zu entziehen oder Vorgänge zu verschleiern. Hat die positive
Entscheidung über den Zugang zu Umweltinformationen nach Durchführung des Anfech-
tungsverfahrens eines Dritten Bestand, steht für die Behörde nicht die Informationsge-
währung als solche, sondern nur der Zeitpunkt des Zugänglichmachens der Informatio-
nen in Rede. Ob daraus gleichwohl im Hinblick auf den Gesetzeszweck nicht hinnehmba-
re Nachteile entstehen, muss – ebenso wie besondere Interessen des Beteiligten - im je-
weiligen Einzelfall untersucht werden.

6 Zu einem überwiegenden Interesse am sofortigen Zugang zu den streitbefangenen Um-
weltinformationen führende Nachteile hat die Antragstellerin auch nach dem Stand des
Beschwerdeverfahrens nicht glaubhaft gemacht.

7 Soweit sie sich auf die Wahrung ihrer Belange als Nachbarin in dem laufenden immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren des Beigeladenen zur Errichtung und
zum Betrieb einer (weiteren) Anlage zur Lagerung und Bearbeitung von nicht gefährli-
chen und gefährlichen Abfällen beruft, vermag sie nicht überzeugend zu erläutern, wes-
halb ohne die begehrten Informationen, die sich im Wesentlichen auf die bislang vor-
handene genehmigte Abfallbehandlungsanlage beziehen, die Wahrnehmung ihrer Inter-
essen unzumutbar erschwert wäre. Insbesondere fehlt es an tragfähigen Anhaltspunk-
ten, dass sich die Hauptsache auch ihr gegenüber bei Erfolglosigkeit ihres vorläufigen
Rechtsschutzbegehrens faktisch für sie erledigen würde.

8 Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass entsprechend der Zielsetzung des Geneh-
migungsverfahrens nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, mit der Errichtung und
dem Betrieb genehmigungsbedürftiger Anlagen einhergehende schädliche Umweltein-
wirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen
für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft zu vermeiden (vgl. §§ 3 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6
BImSchG), durch die Ausgestaltung des Verfahrens nach der 9. BImSchV und die öffent-
liche Auslegung der Genehmigungsunterlagen gewährleistet ist, dass Nachbarn ihre Be-
troffenheit einschätzen können und mit ihren Einwendungen gehört werden. Dabei ist ei-
ne Vorbelastung mit Immissionen bereits genehmigter Anlagen Bestandteil der Prüfung.
Insofern bleibt nicht recht verständlich, was die Antragstellerin mit dem Hinweis aussa-
gen möchte, möglicherweise liege wegen einer Einbeziehung bereits vorhandener Anla-
genteile in Wahrheit kein Neuantrag, sondern ein Änderungsantrag vor. Auch in diesem
Falle wäre ein Genehmigungsverfahren unter Berücksichtigung der Einwirkung der An-
lage auf die Nachbarschaft durchzuführen (§ 16 BImSchG). Die Beschwerde macht nicht
nachvollziehbar geltend, welche Änderungen daraus folgen sollten und inwiefern die An-
tragstellerin ohne die begehrten Umweltinformationen dadurch schlechter gestellt wäre.

9 Das Verfahren befindet sich im Übrigen bereits im Stadium der Erörterung, die nach ei-
nem ersten – abgebrochenen – Termin im Dezember 2012 nunmehr – nach Vorlage ei-
ner umfassenden Immissionsprognose durch die Beigeladene - Ende Februar fortgesetzt
werden soll. In diesem Stadium kann die Antragstellerin neue Einwendungen nicht mehr
geltend machen. Sie hat auch nicht erläutert, welche konkreten Einwendungen sie frist-
gerecht erhoben hat und inwiefern die begehrten Umweltinformationen für sie bei der
noch ausstehenden Erörterung ihrer Einwendungen von Bedeutung sind. Ihr wiederhol-
tes Vorbringen, sie benötige die Informationen, damit sie im laufenden Genehmigungs-
verfahren „auf Augenhöhe“ argumentieren könne, lässt nicht erkennen, welche konkre-
ten und unzumutbaren Nachteile sie durch das Fehlen der Informationen über den Ge-
nehmigungsstand der vorhandenen, bereits seit mehr als vier Jahren betriebenen Anlage
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zu gewärtigen hat. Ihrem Vorbringen ist trotz dieses zeitlichen Vorlaufs auch wenig Kon-
kretes darüber zu entnehmen, welche Einwirkungen von der bestehenden Anlage aus-
gehen und inwieweit damit für die Nachbarschaft die Grenze zu schädlichen Umweltein-
wirkungen überschritten wird. Soweit es vorwiegend um Lärm- und Staubimmissionen
geht, sind diese nach dem eigenen Vorbringen der Antragstellerin Gegenstand der Fort-
setzung des Erörterungstermins, nachdem die Beigeladene u.a. detaillierte Prognosen
zur Lärm- und Staubimmissionsbelastung vorgelegt hat. Diese präzisierten Unterlagen
können uneingeschränkt auch von der Antragstellerin eingesehen werden. Dass die An-
lage der Beigeladenen außerhalb erteilter Genehmigungen und ohne ausreichende Über-
wachung seitens der zuständigen Behörde betrieben würde, ist gleichfalls nicht substan-
tiiert dargetan. Antragsgegner und Beigeladene haben insoweit vom Vorliegen einzelner
Verstöße, jedoch nicht von systematischer Überschreitung des genehmigten Betriebes
gesprochen. Die laufende Überwachung sei gewährleistet. Aus dem Beschwerdevorbrin-
gen wird danach nicht erkennbar, inwiefern die fehlende vollständige Information über
den Genehmigungsstand der vorhandenen Anlage die Antragstellerin daran hindern soll-
te, die mit der bestehenden Anlage einhergehende Vorbelastung im Rahmen des laufen-
den Genehmigungsverfahrens sachgerecht einzubringen.

10 Nicht ausreichend für das zur Anordnung der sofortigen Vollziehung erforderliche über-
wiegende Interesse ist – wie bereits angesprochen - allein die Rechtmäßigkeit des von
der Beigeladenen wegen der geltend gemachten Offenbarung von Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnissen in der Hauptsache mit der Klage angefochtenen Umweltinformati-
onsbescheides. Die Beschwerde verwechselt insoweit den Prüfungsmaßstab für eine aus-
nahmsweise Vorwegnahme der Hauptsache mit der Prüfung der inhaltlichen Vorausset-
zungen für einen Anspruch auf Informationszugang. Die mit der Anordnung des begehr-
ten Sofortvollzuges einhergehende endgültige Vorwegnahme des Hauptsacheverfahrens
steht einer bloß summarischen Prüfung der Erfolgsaussichten der anhängigen Klage der
Beigeladenen entgegen; insoweit wäre mit Blick auf den Anspruch auf Gewährleistung
effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) eine umfassende Prüfung im vorläufigen
Rechtsschutzverfahren erforderlich, die eine Verletzung subjektiver Rechte der Beige-
ladenen durch die vorzeitige Bekanntgabe ausschließt. Für mehrpolige Rechtsverhält-
nisse, in denen sich – gleichrangig - konkrete Rechtspositionen Privater gegenüberste-
hen, ist anerkannt, dass sich die Frage, wer bis zur Hauptsacheentscheidung das Risi-
ko der Herbeiführung vollendeter Tatsachen tragen muss, grundsätzlich nach dem ma-
teriellen Recht, also der Erfolgsaussicht des Hauptsacherechtsbehelfs, richtet und da-
bei maßgeblich auf die Frage einer Rechtsverletzung des Dritten abgestellt werden darf
(vgl. zur Anfechtung der einem Dritten erteilten immissionschutzrechtlichen Genehmi-
gung: BVerfG, Kammerbeschluss vom 1. Oktober 2008 – 1 BvR 2466/08 – NVwZ 2009,
240). Hierzu merkt der Senat an, dass nach dem gemäß § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO maß-
geblichen Beschwerdevorbringen ein Erfolg der Klage der Beigeladenen im Hauptsache-
verfahren nicht ausgeschlossen erscheint. Dass eine Verletzung subjektiver Rechte der
Beigeladenen bereits Gegenstand einer behördlichen Prüfung vor Erlass des Umwelt-
informationsbescheides gewesen ist, vermag - schon angesichts der Komplexität des
Begriffs des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses im Sinne des § 1 BbgUIG i.V.m. § 9
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG und des grundrechtlich gewährleisteten Schutzes (vgl. BVerwG,
Beschluss vom 25. Juli 2013 – 7 B 45.12 –, juris Rn.10 ff.; Urteil vom 24. September 2009
- 7 C 2.09 - . BVerwGE 135, 34, juris Rn. 56) – der gerichtlichen Prüfung nicht vorzugrei-
fen. Das Ergebnis einer solchen gerichtlichen Prüfung ist in der vorliegenden Konstella-
tion nicht vorgezeichnet. Zwar hat die Antragstellerin gerügt, dass die Klage der Beige-
ladenen nur die Verzögerung der Informationsgewährung bezwecke und ihre Ausführun-
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gen zum Vorliegen von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in den betreffenden Unter-
lagen wenig Substanz besäßen. Die Beigeladene hat diesbezüglich auf ihre erstinstanzli-
chen Ausführungen verwiesen, mit denen sie für die zu den Genehmigungen vom 6. No-
vember 2008 und 23. April 2010 gehörigen Unterlagen genau bezeichnet habe, worin
sie Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse unmittelbar oder mittelbar enthalten sieht, und
darüber hinaus auch für andere von dem Umweltinformationsbescheid umfasste Unter-
lagen dargelegt habe, weshalb sie schutzwürdige Informationen enthalten. Ein Gehalt
dieser Ausführungen der Beigeladenen ist nicht von vornherein von der Hand zu weisen,
lässt sich jedoch allein anhand der vom Antragsgegner erstellten Übersicht der Unter-
lagen (Anlage Ast. 10) nicht abschließend beurteilen. Es liegt auch nicht auf der Hand,
dass die Beigeladene mit der Klage allein strategische Ziele verfolgt; vielmehr steht ihre
Berechtigung, die Rechtmäßigkeit des Umweltinformationsbescheides umfassend über-
prüfen zu lassen, außer Frage. Bei dieser Sachlage muss die Berechtigung ihrer Einwän-
de einer Prüfung im Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben.

11 Aus den vorstehenden Gründen haben auch die von der Antragstellerin erstmals im Be-
schwerdeverfahren gestellten Hilfsanträge keinen Erfolg.

12 Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 2 und 3, 162 Abs. 3 VwGO. Die Erstat-
tungsfähigkeit der Kosten der Beigeladenen entspricht der Billigkeit, denn sie hat mit der
Antragstellung im Beschwerdeverfahren ein Kostenrisiko übernommen. Die Streitwert-
festsetzung beruht auf § 47 Abs. 1, § 53 Abs. 2 Nr. 2, § 52 Abs. 2 GKG.

13 Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO, § 68 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 66
Abs. 3 Satz 3 GKG).
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